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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2822/71 DES RATES
vom 20. Dezember 1971

zur Ergänzung der Verordnung Nr. 17 betreffend die Anwendung der Artikel 85 und
86 des Vertrages

Spezialisierungsvereinbarungen können zu einer Ver
besserung der Warenerzeugung oder Warenverteilung
beitragen ; eine Beeinträchtigung der Funktionsfähig
keit des Wettbewerbs ist im allgemeinen nicht zu
befürchten , wenn die beteiligten Unternehmen eine
bestimmte Größe und bezüglich der spezialisierten
Erzeugnisse einen bestimmten Marktanteil nicht
überschreiten ; solche Vereinbarungen können daher
in der Regel vom Verbot des Artikels 85 Absatz 1 des
Vertrages gemäß Absatz 3 freigestellt werden .

Es ist daher zweckmäßig, Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung Nr . 17 zu ergänzen und Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltens
weisen über die gemeinsame Forschung und Entwick
lung, soweit sie wettbewerbseinschränkend sind , und
bestimmte Spezialisierungsabsprachen von der An
meldepflicht auszunehmen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 87,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung Nr. 17 (*) sieht in Artikel 4 Absatz
2 für bestimmte Vereinbarungen, Beschlüsse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen eine Aus
nahme von der in Artikel 4 Absatz 1 vorgeschrie
benen Anmeldung vor.

Die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes macht
eine Anpassung der Unternehmen an die Verhältnisse
dieses größeren Marktes erforderlich ; ein geeignetes
Mittel zur Anpassung kann die Kooperation zwi
schen Unternehmen sein ; es erscheint insbesondere
angebracht, die Kooperation bei der Forschung und
Entwicklung und den Abschluß von Spezialisierungs
absprachen, die die Wirksamkeit des Wettbewerbs
nicht beeinträchtigen, zu erleichtern .

Diese Kooperation wird erleichtert, wenn die betref
fenden Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander
abgestimmten Verhaltensweisen nicht mehr anzu
melden sind .

Bei der Befreiung von der Anmeldung ist sowohl dem
Bedürfnis der Unternehmen nach Erleichterung ihrer
Zusammenarbeit als auch dem Erfordernis einer
wirksamen Überwachung Rechnung zu tragen .

Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abge
stimmte Verhaltensweisen, die lediglich die gemein
same Forschung und Entwicklung betreffen, sind,
soweit sie den Wettbewerb einschränken, im allge
meinen nicht so gefährlich, daß eine Anmeldung
erforderlich wäre.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Einziger Artikel

Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 wird wie
folgt ergänzt :

„( 2 ) Absatz 1 gilt nicht für Vereinbarungen, Be
schlüsse und aufeinander abgestimmte Ver
haltensweisen , wenn

1 (unverändert)

2 (unverändert )

3 . sie lediglich zum Gegenstand haben :

a ) ( unverändert )

b ) die gemeinsame Forschung und Ent
wicklung,

c ) die Spezialisierung bei der Herstellung
von Erzeugnissen , einschließlich der zu
ihrer Durchführung erforderlichen
Abreden,

— wenn die Erzeugnisse, die Gegen
stand der Spezialisierung sind , in
einem wesentlichen Teil des Ge
meinsamen Marktes mehr als 15
v . H. des Umsatzes mit gleichen
Erzeugnissen und solchen, die für
den Verbraucher auf Grund ihrer(») ABl . Nr. 13 vom 21 . 2 . 1962 , S. 204/62 .
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Eigenschaften, ihrer Preislage und
ihres Verwendungszwecks als
gleichartig anzusehen sind , nicht
auszumachen und

— wenn der gesamte jährliche Umsatz
der beteiligten Unternehmen 200

Millionen Rechnungseinheiten nicht
überschreitet .

Diese Vereinbarungen, Beschlüsse und
Verhaltensweisen können bei der Kommis
sion angemeldet werden."

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 1971 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. PEDINI


